
359 Sachregister

Organen usw. bei der Be
käm pfung der K rim inalitä t 
A rt. 3 1—4

Auflagen
— bei B ew ährung am A rbeits

platz 34 3
— bei S trafaussetzung 45 7
— bei V erurteilung auf B ew äh

rung 33 1 2
— bei V erurteilung von Jugend

lichen auf Bew ährung 72 1
— bei V erurteilung von Jugend

lichen zur Bew ährung am  A r
beitsplatz 72 2

— durch die Volkspolizei bei 
staatlichen K ontrollm aßnah- 
m en 48 3 4

Aufrechterhaltung der Ordnung
und Sicherheit
besondere gesetzliche Befugnisse 

der S icherheitsorgane zur — 
durch selbständige Einziehung 
von W affen usw.
Vorbem. 49 5

W iderstand gegen die — 212 1

Aufreizen
— zur Verfolgung von A nhän

gern der Friedensbewegung 
89 4 b

Aufsichtspflicht
Verletzung der — bei K indern 

und Jugendlichen 146 2

Auftrag
Handeln im — einer W ahlkom 

mission 211 '3
staatlicher — eines Bürgers zur 

G ew ährleistung von O rdnung 
und Sicherheit 212 4

Aufwiegelung
— gegen die sozialistische S taa ts

und Gesellschaftsordnung
106 1

Aufzeichnungen
pornographische — 125 1

A usbildungsverhältnis
Lehr- oder — fü r Jugendliche als 

A uflage 70 2
M ißbrauch des Erziehungs

oder — zu sexuellen H and
lungen m it Jugendlichen 150

A usländer
Auslieferung von — 59 1
H erabw ürdigung —ischer Persön

lichkeiten in der Öffentlichkeit 
221

N ichtauslieferung von — 80 14
Schutz der — durch andere Be

stim m ungen (140, 220 Abs. 1 
Ziff. 2) 221 1

Auslieferung
— von A usländern 59 1
— von Forschungsergebnissen 

97 1 4 6
Nicht— von DDR-Bürgern 80 6
Nicht— von frem den S taa tsbür

gern 80 14

Ausnahm egerichte
Verbot der — Art. 4 1 3

Ausnutzung
— beruflicher Tätigkeit bei 

E igentum sdelikten 162 2
— beruflicher Tätigkeit bei V er

trauensm ißbrauch 165 1 2 6
— einer Notlage zur Nötigung 

oder zum M ißbrauch zu 
sexuellen H andlungen 122 3

— eines Erzieh ungs- oder Aus- 
bildungsverhältnisses zu 
sexuellen Handlungen an 
Jugendlichen 150

— eines Verstecks zum illegalen 
G renzübertritt 213 5

— technischer oder sonstiger 
Möglichkeiten erheblicher 
physischer E inw irkungen zum


